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(Bekanntmachungen) 

GERICHTSVERFAHREN 

GERICHTSHOF 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 18. Oktober 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d’État — 
Belgien) — Antoine Boxus, Willy Roua (C-128/09), Guido 
Durlet u. a. (C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez 
(C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), Association des 
riverains et habitants des communes proches de 
l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) 
(ARACh) (C-134/09 und C-135/09), Bernard Page 
(C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (C-135/09)/ 

Région wallonne 

(Verbundene Rechtssachen C-128/09 bis C-131/09, 
C-134/09 und C-135/09) ( 1 ) 

(Umweltverträglichkeitsprüfung bei Projekten — Richtlinie 
85/337/EWG — Geltungsbereich — Begriff des 
„besonderen einzelstaatlichen Gesetzgebungsakts“ — Aar
hus-Übereinkommen — Zugang zu Gerichten in Umwelt
angelegenheiten — Umfang des Rechts auf Überprüfung 

eines Gesetzgebungsakts) 

(2011/C 362/02) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Conseil d’État 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Antoine Boxus, Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet u. 
a. (C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (C-130/09), Phi
lippe Daras (C-131/09), Association des riverains et habitants 
des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South 
Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 und C-135/09), Bernard 
Page (C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (C-135/09) 

Beklagte: Région wallonne 

Beteiligte: Société régionale wallonne du transport (SRWT) 
(C-128/09 und C-129/09), Infrabel SA (C-130/09 und 
C-131/09), Société wallonne des aéroports (SOWAER) 
(C-135/09) 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d'État (Belgien) — 
Auslegung der Art. 1, 5, 6, 7, 8 und 10a der Richtlinie 
85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und pri

vaten Projekten (ABl. L 175, S. 40) in der durch die Richtlinie 
97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 (ABl. L 73. S. 5) und 
die Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und 
Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG 
und 96/61/EG (ABl. L 156, S. 17) geänderten Fassung — Aus
legung der Art. 6 und 9 des am 25. Juni 1998 abgeschlossenen 
und im Namen der Europäischen Gemeinschaft durch Beschluss 
2005/370/EG des Rates vom 17. Februar 2005 genehmigten 
Übereinkommens von Aarhus über den Zugang zu Informatio
nen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren 
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (ABl. 
L 124, S. 1) — Anerkennung bestimmter durch Dekret „ratifi
zierter“ Genehmigungen, für die zwingende Gründe des All
gemeininteresses vorliegen, als besondere einzelstaatliche Ge
setzgebungsakte — Fehlen eines Rechts auf ein vollständiges 
Überprüfungsverfahren bei einer Entscheidung über die Geneh
migung von Projekten, die möglicherweise erhebliche Auswir
kungen auf die Umwelt haben — Fakultativer oder obligatori
scher Charakter eines solchen Rechts — Arbeiten zur Einrich
tung der Infrastrukturen und Verlängerung der Piste des Flug
hafens Lüttich-Bierset 

Tenor 

1. Art. 1 Abs. 5 der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. 
Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten in der durch die Richtlinie 
2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Mai 2003 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass 
vom Geltungsbereich dieser Richtlinie nur Projekte ausgeschlossen 
sind, die im Einzelnen durch einen besonderen Gesetzgebungsakt 
genehmigt worden sind, so dass die Ziele dieser Richtlinie durch 
das Gesetzgebungsverfahren erreicht worden sind. Es ist Sache des 
nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung sowohl des Inhalts des 
erlassenen Gesetzgebungsakts als auch des gesamten Gesetz
gebungsverfahrens, das zu seinem Erlass geführt hat, und ins
besondere der vorbereitenden Arbeiten und der parlamentarischen 
Debatten zu prüfen, ob diese beiden Voraussetzungen erfüllt wor
den sind. In diesem Zusammenhang kann ein Gesetzgebungsakt, 
mit dem lediglich ein bereits erlassener Verwaltungsakt „ratifiziert“ 
wird und der sich damit begnügt, zwingende Gründe des All
gemeininteresses anzuführen, ohne dass zuvor ein die Sachfragen 
betreffendes Gesetzgebungsverfahren durchgeführt wird, das es er
laubt, diese Voraussetzungen zu erfüllen, nicht als besonderer Ge
setzgebungsakt im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden und 
genügt daher nicht, um ein Projekt vom Geltungsbereich der Richt
linie 85/337 in der durch die Richtlinie 2003/35 geänderten 
Fassung auszuschließen.
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2. Art. 9 Abs. 2 des am 25. Juni 1998 abgeschlossenen und im 
Namen der Europäischen Gemeinschaft durch den Beschluss 
2005/370/EG des Rates vom 17. Februar 2005 genehmigten 
Übereinkommens über den Zugang zu Informationen, die Öffent
lichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu 
Gerichten in Umweltangelegenheiten und Art. 10a der Richtlinie 
85/337 in der durch die Richtlinie 2003/35 geänderten Fassung 
sind dahin auszulegen, dass, 

— wenn ein Projekt, das in den Geltungsbereich dieser Bestim
mungen fällt, durch einen Gesetzgebungsakt genehmigt wor
den ist, die Frage, ob dieser Gesetzgebungsakt die in Art. 1 
Abs. 5 dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen erfüllt, 
nach den nationalen Verfahrensvorschriften einem Gericht oder 
einer anderen auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen un
abhängigen und unparteiischen Stelle vorgelegt werden können 
muss; 

— falls gegen eine solche Maßnahme kein Rechtsbehelf von der 
Art und dem Umfang, wie sie vorstehend dargestellt worden 
sind, eröffnet ist, es jedem nationalen Gericht, das im Rahmen 
seiner Zuständigkeit befasst wird, obliegt, die im vorhergehen
den Gedankenstrich beschriebene Prüfung durchzuführen und 
gegebenenfalls die Konsequenzen daraus zu ziehen, indem es 
diesen Gesetzgebungsakt unangewandt lässt. 

( 1 ) ABl. C 153 vom 4.7.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 20. Oktober 
2011 — Europäische Kommission/Bundesrepublik 

Deutschland 

(Rechtssache C-284/09) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Freier Kapitalver
kehr — Art. 56 EG und 40 des Abkommens über den Euro
päischen Wirtschaftsraum — Dividendenbesteuerung — An 
Gesellschaften mit Sitz im Inland und an Gesellschaften mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums gezahlte Dividenden — 

Unterschiedliche Behandlung) 

(2011/C 362/03) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: R. 
Lyal und B.-R. Killmann) 

Beklagte: Bundesrepublik Deutschland (Prozessbevollmächtigte: 
M. Lumma und C. Blaschke im Beistand von Professor A. Kube) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen Art. 56 
EG und Art. 40 des EWR-Abkommens — Nationale Rechtsvor
schriften, nach denen die von Tochtergesellschaften an ihre im 
Inland ansässigen Muttergesellschaften ausgeschütteten Dividen
den ganz von der Quellensteuer befreit werden, während diese 

vollständige Befreiung bei Muttergesellschaften mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem Staat des Europäischen Wirt
schaftsraums voraussetzt, dass die in der Richtlinie 
90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemein
same Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften ver
schiedener Mitgliedstaaten (ABl. L 225, S. 6) festgelegte Mindest
beteiligung der Muttergesellschaft am Kapital der Tochtergesell
schaft erreicht wird 

Tenor 

1. Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflich
tungen aus Art. 56 Abs. 1 EG verstoßen, dass sie für den Fall, 
dass die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 90/435/EWG 
des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemeinsame Steuersystem 
der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaa
ten in der durch die Richtlinie 2003/123/EG des Rates vom 22. 
Dezember 2003 geänderten Fassung vorgesehene Mindestbetei
ligung der Muttergesellschaft am Kapital der Tochtergesellschaft 
nicht erreicht ist, Dividenden, die an Gesellschaften mit Sitz in 
anderen Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden, wirtschaftlich einer 
höheren Besteuerung unterwirft als Dividenden, die an Gesellschaf
ten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschüttet 
werden. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflich
tungen aus Art. 40 des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum vom 2. Mai 1992 verstoßen, dass sie Dividenden, die 
an Gesellschaften mit Sitz in Island oder in Norwegen ausgeschüt
tet werden, wirtschaftlich einer höheren Besteuerung unterwirft als 
Dividenden, die an Gesellschaften mit Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland ausgeschüttet werden. 

3. Die Bundesrepublik Deutschland trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 256 vom 24.10.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 20. Oktober 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale ordinario 
di Bari — Italien) — Interedil Srl, in Liquidation/Fallimento 

Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA 

(Rechtssache C-396/09) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Befugnis eines unteren Ge
richts, dem Gerichtshof eine Frage zur Vorabentscheidung vor
zulegen — Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 — Insolvenzver
fahren — Internationale Zuständigkeit — Mittelpunkt der 
hauptsächlichen Interessen des Schuldners — Verlegung des 
satzungsmäßigen Sitzes in einen anderen Mitgliedstaat — 

Begriff „Niederlassung“) 

(2011/C 362/04) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale ordinario di Bari
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